
Der Enzthüler.
— »» »»»-« > —

Anzeiger «nd Nnterhattungs -Dlatt
fue das ganze Enzthal und dessen Umgegend.

^9 . Neuenbürg , Samstag - en 10 . November

Dieses Blatt erscheint je Mittwochs und Samstags . Preis halbjährig hier t fl. ; auch bei den Postämtern blos 1 ff.
Für Neuenbürg und nächste Umgebung abonnirtman beider Redaktion , wo fortwährend Bestellungen angenommen
werden , Auswärtige bei ihren Postämtern . Einrückungsgebühr die Zeile aus gewöhnt . Schrift oder deren Raum 2 kr

Amtliches.
Neuenbürg.

Befoldungs - und Pensrons -Steuer-
Aufnahme pro 18 LS —ZV.

Unter Beziehung auf die Verfügung des
K . Finanz -Ministeriums vom 11 . d. M . betr.
die Befoldungs - , Pensions - und Apanagen-
Steucr auf das Jahr 18 " / ;° ( Negblt . S . 632)
werden die Orts behör den  aufgefordert , ( so
weit eö noch nicht geschehen seyn sollte ) mit dem
Befoldungs - und Pensionssteueraufnahmegeschäft
für das Etatsjahr 18 " /^ sogleich  zu beginnen,
die Fassionen nach erfolgter Prüfung in ein Haupt-
Verzeichniß , welches die Fassions - Numern , den
Namen des Steuerpflichtigen und den Staats¬
steuerbetrag zu enthalten hat , zu bringen , sofort
unter Beobachtung des 8 - 3 , lezter Absaz der
Min .-Verf . vom 6 . September d . I . ( Negblt.
S . 548 vergl . mit § . 5 ) das Einzugsregister
zu fertigen und dieses nebst sämmtlichcn Akten
zuverläßig bis

1. Januar 1850
an das Oberamt einzusenden.

Hiebei sieht man sich veranlaßt , in Bezie¬
hung auf die Anwendung der gesezlichen Bestim¬
mungen bei dem Aufnahmsgeschäft noch Folgen¬
des zur Kenntniß der Ortsbehörden zu bringen.

1) Da durch das Finanzgesez für das Jahr
18 " / „ die bisherige Steuerfreiheit von dem
Einkommen unter 300 fl. aufgehoben worden ist,
so verbleibt es bei der Vorschrift , wornach auch
Gehalte unter 100 fl. , so weit solche nicht in
Tage - und Wochenlöhnen bestehen , und daher
nach s - 10 der Ministerial -Berfügung vom 30.
Juli d . I . ( Negblt . S . 340 ) von der Besteu-
rnng frei sind , der Steuer unterliegen.

Da jedoch der Saz von 10 kr. nach dem
Finanzgesez für das Jahr 18 "/4 -> Art 7 a . 1.
von je 100 fl. Einkommen zu entrichten ist, so
versteht es sich von selbst, daß bei einem Ein¬
kommen unter 100 fl. die Steuer nur im Ver-

hältniß des jedesmaligen Betrags zu dem Be¬
trag von 100 fl . mithin z. B . von 50 fl. Ein¬
kommen nur 5 kr. zu berechnen ist.

Wenn übrigens von dem Einkommen eines
Steuerpflichtigen die Steuer nicht einmal einen
vollen Kreuzer betragen würde , ( also bei einem
Einkommen unter 10 fl. ) so ist solches außer
Berechnung zu lassen , da die auf die Aufnahme
zu verwendende Zeit und Mühe mit dem Steuer-
Betrag in keinem Verhältnisse stehen würde.

2 ) Die über 600 fl . betragenden Ergän¬
zungs - Gehalte der noch in Dienstaktivität befind¬
lichen Diener sind nach Art . 7 des erwähnten
Finanzgesezes zu behandeln , und eS ist hienach
ein solcher Ergänzungsgehalt zu dem weiteren
Einkommen des Besoldeten zu schlagen , da der
Art . 8 des Gesezes nur die über 600 fl. betra¬
genden Gehalte der bereits in dem Quies-
cenz - oder Pensionsstande befindlichen
Civil - und Militär - Staatsdiener der in diesem
Artikel normr 'rten höheren Steuer unterwirft.

3 ) Repetenten an Lehranstalten unterliegen
mit ihrem Gehalt der Bestenrung , dagegen sind
die denselben eingeräumten Zimmer nach der
Analogie des Schlußsazes des Art . 2 des Ge¬
sezes vom 10 . Juli d. I ., betreffend die Bei¬
ziehung der Amtswohnungen zur Besoldungs¬
steuer , ( Negblt . S . 333 ) von derselben frei zu
lassen.

4 ) Da nach 8 - 9 Ziffer 1 der erwähnten
Ministerial -Verfügung vom 30 . Juli d. I . Ge¬
halte , auch wenn sie von Privaten gereicht wer¬
den , der Bestenrung unterliegen , so kann es nicht
zweifelhaft seyn , daß Schrcibereigehülfen und
andere in ähnlichen Dienstverhältnissen stehende
Personen , wenn sie von ihren Dienstherren Ge¬
halte ( Salaire ) beziehen , damit gleich den Hand¬
lungs -Commis , zur Besteurung zu ziehen sind.
Dagegen ist , wie bei den Repetenten , für die
ihnen eingeräumten Zimmer nichts in Berech¬
nung zu nehmen . Hinsichtlich des Ansazes für

I freie Kost und Wein ist die Bestimmung des
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8. 19 Lit. n. der erläuternden Bemerkungen re.
vom 26 . Dezbr . 1823 ( Erg . -Bd . zum Regblt.
S . 489 ) maaßgcbend.

5 ) Besoldungen und Wartgelder , welche von
niedeien Gemeinde - Offizianten bezogen werden,
fallen nicht unter die Bestimmungen des 8 - 10
der Ministerial -Verfugung vom 30 . Juli d . I.
Auch die unter Ziffer 2 dieses K. aufgeführtcn
Wegknechte unterliegen alsdann der Besteurung,
wenn sie fixe Gehalte beziehen . Der Umstand,
ob ein Diener widerruflich oder unwiderruflich
angestellt ist , äußert keinen Einfluß auf die
Steuerpflichtigkeit.

6) Die Gebühren der Orts >Acciser, welche
in einer Tantieme von den Nmgclds - und Accise-
gefällen , in Taglöhnen und Ganggebühren be¬
stehen , fallen unter § . 10 Ziffer 2 der Mini-
sterial -Verfügung . Ebenso das Dienst -Einkom¬
men der Cameralamts - Unterpfleger , wenn solches
nicht in einem fixen Gehalt besteht.

7) Pensionen , welche Pfarrers - Wittwen
aus der geistlichen Wittwen -Casse beziehen , un¬
terliegen der Besteurung , wogegen Gratialien,
die aus dieser Caffe gereicht werden , ebenso von
der Besteurung befreit sind , wie die Gratialien,
die ans der Staats - Casse bezahlt werden.

8 ) In Beziehung aus die Bestimmung des
§ . 2 der Eingangs erwähnten Minist .- Verfüg.
vom 11 . d . M . werden die Ortsbehörden da¬
rauf aufmerksam gemacht , daß wenn gleich die
von den Besoldungssteuerpflichtigen zu erheben¬
den Grundgefälle mit Einschluß der Zehenten
in dem Fall von der Fatirung ausgenommen
sind , wenn solche vor dem 1. Juli zur Ablö¬
sung angemeldet worden sind , dagegen die an
die Stelle dieser Gefälle tretenden Ablösungs-
Capirale für die Capitalsteuer zu sauren sind.
Sind die Ablösungs -Capitale noch nicht festge-
sezt, was bei den Zehenten durchaus der Fall
seyn wird , so sind solche nach Analogie der Be¬
stimmung des § . 7 der Erläuterungen vom 26.
Dezember 1823 lezter Absaz ( Ergänzbd . zum
Regblt . S . 485 ) in dem dießfalls angeordneten
Verzeichnisse zu pränotircn.

Schließlich wird bemerkt , daß die bei Prü¬
fung der Faffionen pro 18 ^/ 5« erforderlichen
Vorgänge den Schuldheissenämtern werden zu¬
gefertigt werden , so bald sie vom K . Steuer-
Collegium zurückkommen.

Den 6 . November 1849.
K . Oberamt.

D a u r.

Neuenbürg.
Das Oberamt hat die Wahrnehmung ge¬

macht , daß die durch die Bau -Ordnung vorge¬
schriebene Ziegel - und Kalk - Sch an  in
mancher Gemeinde , in welcher eine Ziegelhütte
sich befindet , nicht aufgestellt ist , und sieht sich
deshalb veranlaßt , die diesfallsigen Vorschriften

der Bau -Ordnung S . 94 bis 99 ; der Maas-
Ordnung von 1806 8 . 2l , 27 ; der K . Verord¬
nung vom 15 . Nov . 1810 und der Minist .-Verf.
vom 28 . Mai 1838 in Erinnerung zu bringen.

Den 8 . November 1849.
K . Oberamt.

B a u r.

Kameralamt Neuenbürg.
Frucht - Gefall - Cinzug pro 18

Die Fruchtgefälle des Kameralamts für
das laufende Jahr sollen nach höherer Anord¬
nung durchgängig in Natur zum Einzug gebracht
werden . Die Gefällpflichtigen werden hievon
mit der Aufforderung in Kenntniß gesezt , ihre
Schuldigkeiten in guter und wohlgereinigter
Waare in Bälde auf den hiesigen Kasten zu
liefern.

Neuenbürg,  den 8 . November 1849.
K . Kameralamt.

G r e i ß.

N e u e n b ü r g.

Für die Brandverunglückten in Tettnang
sind milde Beiträge eingegangeu von Schuldh.
B . in Sch . Ist . 20 kr. M . 30 kr. Unbek . 30 kr.
C . V . Gr . 1 fl. O .A.TH . L. 30 kr. P . C . in W.
8 fl . 6 kr . P . V. Kr. 1 fl. 20 kr. H. Lauterw.
48 kr. Unbek . 56 kr.

Neuenbürg , den 6 . November 1849
Oberamtmann Dekan

Bau r . A . E i seuba  ch.

I g e l s l 0 ch.

Heu - und Qehmd -Verkauf.
Am Freitag den 14 . Dezember d. I .,

Morgens 9 Uhr,
werden im Wege der Hülfsvollstreckung auf
hiesigem Nathhaus ungefähr 120 Centner Heu
und Oehmd gegen gleich baare Bezahlung im
öffentlichen Aufftreich zum Verkauf gebracht,
wozu die Liebhaber eingeladen werden.

Den 2 . November 1849.
Gemeinderath.

Schuldheiß Bert sch.

P riv atnnchrichten.

Gräfenhausen.

Liegenschafts -Verkauf.
Da ich nächstes Frühjahr nach Amerika

auszuwandern gesonnen bin , so biete ich mein
Haus mit gut eingerichteter Schmiedwerkstätte
sowie meine Güter zum Verkaufe an , und
lade Kaufsliebhaber ein , mit mir jeden belie¬
bigen Tag in Unterhandlung zu treten.

Schmiedmeister K l aile.
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N e u e n b ü r g.
Ich kaufe trockene  Traubenkerne.

K. Roth.

Neuenbürg.
Zu verkaufen:

Eine einspännige
Droschke, die aucb
zweispännig gebraucht werden kann,

einen Kastenschlitten, ein Rollgeschirr sammt
2 Halsrienien, 2 Pfcrdsgeschirre mit englischen
Kummet; alles noch in brauchbarem Zustande.

Die Liebhaber wollen sich wenden an
Karl  Eberle ,

Sattlermeister.

A r o n i k.

Deutschland.
Preußen.

Die „Deutsche Reform" schreibt von Kob¬
lenz,  30 . Oktober. Das gestrige Dampfschiff
von Köln nach Mainz hatte den Erzherzog
Nerchsverweser und die Herren v. Gagern und
Matthy an Bord. Das zufällige Zusammen-
rreffen des Neichsverwesers mit dem ehemaligen
Präsidenten seines Ministeriums war nicht
ohne Interesse. Sie sahen sich aus dem Verdeck
beim Auf- und Niedergehen. Nach dem beider¬
seitigen Gruß fragte der Neichsverweser Hrn.
v. Gagern, woher er komme. Von Hamburg
zurück, war die Antwort. Und ich komme aus
Belgien, entgegnen der Erzherzog. Noch ein
Gruß und die Unterredung war zu Ende und
wurde nicht wieder angeknüpst.

In Rheinpreußen ist eine sehr düstere Stim¬
mung, besonders wegen einiger Hinrichtungen.
Schon sezt werden vielfache Vorbereitungen zur
Auswanderung getroffen, meist von vermögen¬
den guten Bürgern, die sich und die Ihrigen
retten wollen, ehe die Sündfluth hereinbricht.

Wie wir hören, sind die Ausfälle, welche
der Zollverein in dem laufenden Jahr erleidet,
bedeutender, als im Jahr I8ä8. Es dürste
dieses für die betreffenden deutschen Staaten
unerfreuliche Ergebniß einestheils den Nachwir¬
kungen der Bewegungen des verflossenen Jahrs,
anderntheils dem pfälzisch-badischen Aufstande
zuzuschreiben seyn.

Berlin,  2 . November. Es wird zu
Bremerhaven  gegenwärtig ein sogenanntes
Auswanderer-Haus gebaut, worin bis zu 2700
Personen logirt und bis zu 3000 Personen be¬
köstigt werden können, der Betrieb wird einer
strengen obrigkeitlichen Inspektion unterworfen,

welche auch die Verpflegungstare zu bestimmen
I hat. Das ganze ist zwar ein Privatunterneh-
j men, hat aber neben dem Lebensunterhalte des

Leiters den Zweck, durch eine Musterverpflegung
für den größten Theil der jährlich über Bremen
gehenden Auswanderer die allgemein gute und
billige Verpflegung derselben in allen übrigen
Logir- und Kosthäusern durch diese Concurrenz
zu erzwingen und dadurch den Strom der Aus¬
wanderung ferner an Bremen zu fesseln und
sich mit dieser tatsächlichen Sorge dafür an
die obrigkeitliche Aufsicht würdig anzuschließen,
welche diesem Gegenstände bereits seit einer
Reihe von Jahren gewidmet ist. Das groß¬
artige Unternehmen wird daher auch mit den
erforderlichen Geldmitteln von einer Anzahl der
dortigen Kaufmannschaft unterstüzt, welche seinen
großen Nuzen für den Staat wie für den Aus¬
wanderer wohl begreift. (F.J .)

Berlin,  1 . November. Die bevorstehende
Ausschreibung der Wahlen dürfte eine uner¬
wartete Antwort auf den Rath Oestreichs, von
der Zusammenberufung des Reichstags abzu-
stehen, seyn. Die Wahlbewcgungen in den
betreffenden deutschen Staaten möchten nun
bald in voller Kraft hervortreten, da man an
dem ernsten Willen Preußens, die Gründung
des deutschen Bundesstaates thatsächlich anzu-
bahncn, nicht länger mehr zweifelt.

Berlin,  2 . November. Man will hier
bestimmt wissen, daß ein östreichisches Truppen¬
korps von 60,000 Mann, welches in Böhmen
zusammengezogen ist, den Zweck hat , den Re¬
gierungen von Bayern und Sachsen, für den
Fall , daß diese mit den Landesvertretungen in
Conflicte gerathcn sollten, rasch und energisch
gegen etwaige Volkserhebungen zu Hülfe eilen
zu können. Eine preußische Hülfe für einesetwaige
derartige Eventualität scheinen die gedachten
Regierungen rechtzeitig entbehrlich machen zu
wollen. (Fr.J .)

Die „deutsche Zeitung" sagt über die östrei-
chisch-ungarische Politik: „Ungarn ist ein ero¬
bertes Land und wird mit Hülfe der Bajonette
und des Säbels auf dem Wege des Kriegs¬
und Standrechtes aus einem selbstständigen Reiche
zu einer Provinz des großen Kaiserstaates de-
gradirt. Rußland wird einst an seiner Wunde:
Polen, sterben; Oestreich könnte sich in Ungarn
sein Polen geschaffen haben."

So oft und arg hat in Danzig das Feuer
gewüthet, daß die Elberfelder Versicherungsge¬
sellschaft die Stadt in Bann gethan hat. Sie
weigert sich, die Versicherungen zu verlängern
und noch mehr neue anzunehmcn. Nur in den
ersten 11 Tagen des Oktober hat es wieder
siebenmal gebrannt.
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Man beginnt im östreichischen Lager, wre
es scheint, wegen der Ausdauer und Wider¬
standsfähigkeit Württembergs besorgt zu werden.
Die Eventualität einer freundnachbarlichen( r)
militärischen Besezung dieses Landes durch östrei¬
chische Truppen wird zu den Möglichkeiten ge¬
rechnet. Oestreich soll sich für constituirl ansehen
und nun auch andrerseits dafür Sorge tragen
wollen, daß Alles hübsch(!) in den passenden
Gränzen verbleibe. (Köl. Z.)

O e ft r e i ch.
Die „östreichische Correspondenz" bemerkt

über die Sistirung der Todesurtheüe in Ungarn:
Einstweilen bemerken wir nur, daß die Kategorien
nach welchen die fernere Abstrafung der Schul¬
digen stattfinden soll, nach dem Maße der Theil-
nahme an dem bewaffneten Aufruhr gezogen
werden sollen, wonachz. B. ohne Zweifel die
Mitglieder des Debrecziner Convents, welche
die Thronentsezung des regierenden Hauses aus¬
zusprechen wagten, in die erste dieser Kategorien
zu sezen seyn dürften."

Wien,  30 . Oktober. Die östreichische Re¬
gierung hat den Staat Tunis anerkannt und
Hrn. Merlota (früher Konsul in Tripolis) da¬
hin abgesendet. Hierin liegt eine Demonstration
gegen die Pforte, welche die Oberherrlichkeit
über Tunis beansprucht, welche Oestreich auch
bisher als legitim anerkannt und mit dem er¬
wähnten Staate alle Verbindungen abgebrochen
hatte.

Pesth , 31. Oktober. Aus zuverläßiger
Quelle kann ich Ihnen die Mittheilung machen,
daß die Negierung damit umgeht, die Zollschran¬
ken zwischen Ungarn und den übrigen Kronlän-
dern aufzuhebcn und den Ausfall der Einnah¬
men durch eine allgemeine Verzehrungssteuer
zu decken. Dem Tabak allein soll sein altes
Privilegium erhalten bleiben.

Bayern.
Augsburg,  3 . November. Seit drei

Tagen kommen Transporte von Gefangenen
aus der Festung Rastatt hier an, die zum Theil
hier gleich, mit Laufpässen versehen, in Freiheit
gesezt, theilS weiter transportirt werden.

Ausland.
Frankreich.

Aus Straß bürg  schreibt man dem Fr.J . :
Durch die am 10. d. Mts . stattfindende

Ausdehnung der Fahrten der Paris -Straßburger
Eisenbahn bis Chalons rücken wir abermals
der Hauptstadt näher und in kurzer Zeit werden
wir nur noch eine Tagreise von derselben ent¬
fernt seyn. Für das südwestliche Deutschland

ist diese Bahn von großer Wichtigkeit, man
muß deßhalb staunen, daß Baden und Württem¬
berg über eine Schienenverbindung zwischen
Karlsruhe und Stuttgart sich nicht einigen
können.

Paris,  November . Die „Patrie" ent¬
hält nachstehende Mittheilung: „Es sind heute
aus Petersburg vom 24. Okt. Berichte einge¬
troffen, welche melden, daß der Kaiser Nikolaus,
als er vernahm, daß der brittischen Mittelmeer-
Flotte der Befehl ertheilt worden sey, nach den
Dardanellen zu steuern, die größte Unzufrieden¬
heit gezeigt habe. Er hat, wie man versichert,
durch den Grafen Neffelrode eine an die bri¬
tische Negierung gerichtete energische Note abfassen
lassen.

Die Gerüchte von Staatsstreichen sind wie¬
der mehr in den Hintergrund getreten. Die
öffentliche Meinung ist wieder mehr beruhigt
über die unerwartete Wendung, welche Louis
Napoleon den Angelegenheiten gegeben. Die
Majorität, mitAnsnahme der äußersten Fraktion
der Legitimisten, scheint wirklich entschlossen,
dem neuen Kabinet keine Opposition zu machen;
man will abwarten, wie cs die Stellung aus-
füllen werde, welche Louis Napoleon, der als
verantwortlicher Präsident selbsthandelnd auf-
treten will, seinen Ministern geben will. Louis
Napoleon ist nun der eigentliche Präsident des
Ministerraths; General d'Hautpoul ist nur
Vicepräsident.

iszellen.
Was ist ein»kaiserlich-königlicher Hofschwanzrührer»?

Die Todtenliste der Wiener Zeitung brachte diesen
Titel. An den Waflerfäfsern, welche zur Besprizung
der Hofräume in der Burg gebraucht werden, sind
Lcderschläuche angebracht, deren Oeffnung mit einem
Siebe versehen ist. Diese Schläuche werden vermittelst
eines kleinen Strickes nach rechts und links geschwenkt,
während das Faß vorwärts gefahren wird. Der Be¬
amte welcher dieses zu besorgen hat, führt den amtli¬
chen Titel: »königlich-kaiserlicher Hofschwanzrührer."

Die Dummköpfe kennen eben so wenig die Welt,
in der sie leben, als die Esel die Geschichte der Natur,
welche Disteln für sie wachsen läßt.

Neuenbürg.
Fierschtare vom5. November 1849.

Ochscnfleisch. 9 kr.
Rindfleisch. 8 kr.
Kuhfleisch. 8 kr.
Kalbfleisch 7 kr.
Hammelfleisch. 7 kr.
Schweinefleisch unabgezogen. . . . . 9 kr.

» abgezogen. 8 kr.
Stadt-Schuldheiß

M e eh.

Redaktion, Druck und Verlag der Mech 'schen  Buchdruckern in Neuenbürg.
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